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vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 246)
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ERSTER ABSCHNITT 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich.  (1) Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in der ausschließlichen Wirtschaftszone für die Beschäftigung von 
Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind,
1.	 in der Berufsausbildung,
2.	 als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter,
3.	 mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von Arbeitnehmern 

oder Heimarbeiten ähnlich sind,
4.	 in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht
1.	 für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich

a)	 aus Gefälligkeit,
b)	 auf Grund familienrechtlicher Vorschriften,
c)	 in Einrichtungen der Jugendhilfe,
d)	 in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter
erbracht werden,

2.	 für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im Familien
haushalt.
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6. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414)

ABSCHNITT 1 
Allgemeiner Teil

§ 1 Ziel des Gesetzes.  Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen 
der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Iden-
tität zu verhindern oder zu beseitigen.

§ 2 Anwendungsbereich.  (1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten 
Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf:
1.	 die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedin-

gungen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Er-
werbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, so-
wie für den beruflichen Aufstieg,

2.	 die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und 
Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen 
Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendigung eines 
Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg,

3.	 den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der 
Berufsbildung einschließlich der Beraufsausbildung, der beruflichen Wei-
terbildung und der Umschulung sowie der praktischen Berufserfahrung,

4.	 die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgeber-
vereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Be-
rufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen 
solcher Vereinigungen,

5.	 den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesund-
heitsdienste,

6.	 die sozialen Vergünstigungen,
7.	 die Bildung,
8.	 den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die 

der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum.
(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Für die be-
triebliche Altersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz.
(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbe-
handlung wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für öffentlich-
rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimmter Personengruppen dienen.
(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen 
und besonderen Kündigungsschutz.

§ 3 Begriffsbestimmungen.  (1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, 
wenn eine Person wegen eines in § 1 genannten Grundes eine weniger günsti-
ge Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation 
erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteiligung 
wegen des Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle 
einer ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mut-
terschaft vor.
(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten 
Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen 
können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 
sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur 
Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.
(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltens-

weisen, die mit einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang stehen, be-
zwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und 
ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen 
oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.
(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch 
unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell be-
stimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie uner-
wünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstel-
lungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden 
Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfein-
dungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichne-
tes Umfeld geschaffen wird.
(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 genann-
ten Grund gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt in Bezug auf 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn jemand eine Person zu einem 
Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten oder eine Beschäftigte wegen 
eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann.

§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe.  Erfolgt eine un-
terschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 genannten Gründe, so 
kann diese unterschiedliche Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur ge-
rechtfertigt werden, wenn sich die Rechtfertigung auf alle diese Gründe er-
streckt, derentwegen die unterschiedliche Behandlung erfolgt.

§ 5 Positive Maßnahmen.  Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 
benannten Gründe ist eine unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn 
durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen 
eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.

ABSCHNITT 2 
Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung

Unterabschnitt 1 
Verbot der Benachteiligung

§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich.  (1) Beschäftigte im Sinne dieses Ge-
setzes sind
1.	 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2.	 die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3.	 Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeit-

nehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in 
Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten.

Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäf-
tigungsverhältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis been-
det ist.
(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Abschnitts 
sind natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesell-
schaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. Werden Beschäftigte ei-
nem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch dieser als Arbeitgeber 
im Sinne dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwi-
schenmeister.
(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den 

beruflichen Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts für Selbst
ständige und Organmitglieder, insbesondere Geschäftsführer oder Geschäfts-
führerinnen und Vorstände, ensprechend.

§ 7 Benachteiligungsverbot.  (1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 
genannten Grundes benachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die 
die Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei 
der Benachteiligung nur annimmt.
(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot 
des Absatzes 1 verstoßen, sind unwirksam.
(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist 
eine Verletzung vertraglicher Pflichten.

§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher Anforde-
rungen.  (1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten 
Grundes ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszuübenden 
Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entschei-
dende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die 
Anforderung angemessen ist.
(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleichwertige 
Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfer-
tigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere Schutzvorschrif-
ten gelten.

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Welt-
anschauung.  (1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung 
wegen der Religion oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Re-
ligionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche 
Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zuläs-
sig, wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter Beachtung des 
Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung 
im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tägigkeit 
eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt.
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der 
Weltanschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religions-
gemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf 
ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege 
einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren Beschäf-
tigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbst-
verständnisses verlangen zu können.

§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters.  Ungeach-
tet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zuläs-
sig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfer-
tigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssen angemessen und erfor-
derlich sein. Derartige unterschiedliche Behandlungen können insbesondere 
Folgendes einschließen:
1.	 die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung 

und zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Ar-
beitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen für Entlohnung und Be-
endigung des Beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche Eingliede-
rung von Jugendlichen, älteren Beschäftigten und Personen mit Fürsorge-
pflichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,




